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Für im Wehntal ansässige Vereine 

Für Vereine, welche in den vier Wehntaler Gemeinden Niederweningen, Oberweningen, 
Schleinikon und Schöfflisdorf ansässig sind, werden keine Benutzungsgebühren erhoben. 

Bei Festivitäten (Anlässe, Veranstaltungen, Abendunterhaltungen) wird der Aufwand für den 
Festhauswart gemäss separatem Abnahmeprotokoll in Rechnung gestellt. 
 
 Abfallregelung: Entsorgungsgebühren gemäss Abnahmeprotokoll des Festhauswartes. 
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Für Einwohner der Gemeinden Niederweningen,  
Oberweningen, Schöfflisdorf und Schleinikon 
 
 
 Preis pro Tag 
 
 Mehrzweckhalle / Turnhalle CHF 100.00 
 
 Mehrzweckhalle, Grossküche und Foyer CHF 200.00 
 
 Foyer mit Grossküche CHF 130.00 
 
 Aula, Foyer, Singsaal  CHF 80.00 
 
 Aula mit Grossküche CHF 130.00 
 
 Schulküche 1 oder 2 CHF 100.00 
 
 Handarbeitszimmer 1 oder 2 CHF 100.00 
 
 Werkenräume CHF 100.00 
 
 Pop + Rockraum CHF 100.00 
 
 Vermietung - Geschirr pro Gedeck CHF 1.50 
 Bruchgeschirr wird separat verrechnet. 
 
 
 Turnhallenbestuhlung wird ausserhalb der Schulanlage nicht vermietet. 
 
 Abfallregelung: Entsorgungsgebühren gemäss Abnahmeprotokoll des Festhauswartes. 
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Für auswärtige Personen und Vereine 
 
 
 Preis pro Tag 
 
 Mehrzweckhalle / Turnhalle CHF 200.00 
 
 Mehrzweckhalle, Grossküche und Foyer CHF 400.00 
 
 Foyer mit Grossküche CHF 260.00 
 
 Aula, Foyer, Singsaal CHF 160.00 
 
 Aula mit Grossküche CHF 260.00 
 
 Schulküche 1 oder 2 CHF 150.00 
 
 Handarbeitszimmer 1 oder 2 CHF 150.00 
 
 Werkenräume CHF 150.00 
 
 Pop + Rockraum CHF 150.00 
 
 Vermietung - Geschirr pro Gedeck CHF 1.50 
 Bruchgeschirr wird separat verrechnet. 
 
 
 
 
 Turnhallenbestuhlung wird ausserhalb der Schulanlage nicht vermietet. 
 
 Abfallregelung: Entsorgungsgebühren gemäss Abnahmeprotokoll des Festhauswartes. 


